
Satzung vom MÄnnergesangverein 1863 Borken
Er hat seinen Sitz in 34582 Borken/Hessen

Å 1 Ç Zweck des Vereins
Der Verein verfolgt ausschlie�lich und unmittelbar gemeinn�tzige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „Steuerbeg�nstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.
Zweck des Vereins ist die Pflege des Chorgesangs. Der Satzungszweck wird verwirklicht, 
insbesondere durch folgende Ma�nahmen: Durch regelm��ige Proben bereitet sich der Verein auf 
Konzerte und andere musikalische Veranstaltungen vor, stellt sich dabei auch in den Dienst der 
�ffentlichkeit.
Der Verein ist selbstlos t�tig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel 
des Vereins d�rfen nur f�r die satzungsm��igen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 
erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die 
dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverh�ltnism��ig hohe Verg�tungen beg�nstigt 
werden. Alle Inhaber von Vereins�mtern sind ehrenamtlich t�tig.
Die Erf�llung des Vereinszwecks geschieht ohne Bevorzugung einer politischen oder 
konfessionellen Richtung.

Å 2 Ç Mitglieder
Der Verein besteht aus singenden und f�rdernden Mitgliedern. F�rderndes Mitglied kann jede 
nat�rliche oder juristische Person sein, die die Bestrebungen des Chors unterst�tzen will, ohne 
selber zu singen.
Um die Aufnahme in den Verein ist beim Vorstand nachzusuchen.
�ber die Aufnahme entscheidet der Vorstand.

Å 3 Ç Beendigung der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft endet:

a) durch freiwilligen Austritt,
b) durch Tod,
c) durch Ausschluss.
Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erkl�rung gegen�ber dem Vorstand unter 
Einhaltung einer viertelj�hrlichen K�ndigungsfrist zum Schluss eines Kalenderjahrs. Bis zu 
diesem Zeitpunkt bleibt das ausscheidende Mitglied zur Bezahlung des Mitgliedsbeitrags 
verpflichtet. Der Tod eines Mitglieds bewirkt das sofortige Ausscheiden.
Ein Mitglied kann, wenn es gegen die Vereinsinteressen gr�blich versto�en hat, mit sofortiger 
Wirkung durch den Vorstand ausgeschlossen werden. Vor der Beschlussfassung ist dem Mitglied 
unter Setzung einer angemessenen Frist Gelegenheit zur Rechtfertigung zu geben. Der Beschluss 
�ber den Ausschluss ist mit Begr�ndung dem Mitglied durch eingeschriebenen Brief 
bekanntzumachen. Gegen den Beschluss steht dem Mitglied die Berufung zur 
Mitgliederversammlung zu. Die Berufung muss innerhalb einer Frist von einem Monat nach 
Zugang des eingeschriebenen Briefs beim Vorstand eingelegt werden. Die 
Mitgliederversammlung ist dann innerhalb von zwei Monaten nach Eingang der Berufungsschrift 
einzuberufen. Macht ein Mitglied von der Berufung keinen Gebrauch, so unterwirft es sich damit 
dem Ausschlie�ungsbeschluss mit der Folge, dass eine gerichtliche Anfechtung nicht mehr 
m�glich ist.
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Å 4 Ç Pflichten der Mitglieder
Alle Mitglieder haben die Interessen des Vereins zu f�rdern, die singenden Mitglieder au�erdem 
die Pflicht, regelm��ig an den Chorstunden teilzunehmen. Jedes Mitglied ist verpflichtet, den von 
der Mitgliederversammlung festgesetzten Beitrag p�nktlich zu entrichten. Gleiches gilt f�r den 
von der Mitgliederversammlung aus besonderem Anlass beschlossenen Umlagesatz.

Å 5 Ç Verwendung der Finanzmittel
Mitgliedsbeitr�ge und andere Zuwendungen dienen allein den beschriebenen Zwecken des 
Vereins. Nicht mit dem angegebenen Zweck zu vereinbarende Zuwendungen oder 
unangemessene Verg�tungen d�rfen aus Vereinsmitteln weder an Mitglieder noch an andere 
Personen gew�hrt werden.

Å 6 Ç Organe des Vereins
Organe des Vereins sind:

a) die Mitgliederversammlung,
b) der Vorstand.

Å 7 Ç Die Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung ist mindestens einmal im Laufe eines Jahrs durch den Vorstand 
einzuberufen. Wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder dies beantragen, muss eine 
au�erordentliche Mitgliederversammlung stattfinden.
Eine Mitgliederversammlung ist vierzehn Tage vorher unter Bekanntgabe der Tagesordnung 
schriftlich einzuberufen. Dies kann durch Rundschreiben, Ver�ffentlichung im Borkener 
Anzeiger oder elektronische Medien (z.B. E-Mail) erfolgen. Die ordnungsgem�� einberufene 
Mitgliederversammlung ist ohne R�cksicht auf die erschienene Anzahl der Mitglieder 
beschlussf�hig.
Die Mitgliederversammlung wird vom ersten Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter geleitet. 
Alle Beschl�sse, mit Ausnahme des Beschlusses der Aufl�sung des Vereins, werden mit 
einfacher Stimmenmehrheit gefasst und durch den Schriftf�hrer protokolliert. Stimmberechtigt 
sind alle Mitglieder. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung.
Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben:
a) Feststellung, Ab�nderung und Auslegung der Satzung
b) Entgegennahme der Jahresberichte und der Jahresabrechnung des Vorstands
c) Wahl des Vorstands
d) Wahl von zwei Rechnungspr�fern f�r die Dauer von  2 Jahren
e) Festsetzung des Mitgliederbeitrags
f) Genehmigung der Jahresrechnung und Entlastung des Vorstands
g) Beschlussfassung �ber die Aufl�sung des Vereins
h) Entscheidung �ber ein Berufungsverfahren nach � 3 und die Beitr�ge und Umlagen 

gem. � 4 der Satzung
i) Ernennung von Ehrenmitgliedern
k) Entgegennahme des musikalischen Berichts des Chorleiters
Jedem Mitglied steht das Recht zu, Antr�ge einzubringen. Diese Antr�ge sind acht Tage vor der 
Mitgliederversammlung schriftlich und begr�ndet beim Vorstand einzureichen.
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Å 8 Ç Der Vorstand
Dem Vorstand geh�ren an:

a) der Vorsitzende,
b) der stellvertretende Vorsitzende,
c) der Schriftf�hrer,
d) der Kassierer.

Mindestens zwei Mitglieder des Vorstands vertreten den Verein.
Scheidet ein Mitglied des gesch�ftsf�hrenden Vorstands w�hrend der Wahlzeit aus, so 
�bernimmt auf Beschluss des Vorstands eines der �brigen Mitglieder die Gesch�fte des 
Ausgeschiedenen bis zur satzungsgem��en Neuwahl der Vorstands.
Der Vorstand wird auf  3  Jahre gew�hlt. Er bleibt bis zur satzungsgem��en Bestellung des 
n�chsten Vorstands im Amt.
Der Vorstand fasst seine Beschl�sse in Vorstandssitzungen, die vom Vorsitzenden oder 
stellvertretenden Vorsitzenden schriftlich oder m�ndlich einberufen werden.
Die Beschl�sse des Vorstands sind schriftlich niederzulegen und vom Vorsitzenden und 
Schriftf�hrer zu unterzeichnen.

Å 9 Ç Das GeschÄftsjahr
Das Gesch�ftsjahr ist das Kalenderjahr.

Å 10 Ç AuflÉsung des Vereins
Die Aufl�sung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von drei 
Vierteln  der erschienenen Mitglieder beschlossen werden. Sofern die Mitgliederversammlung 
nichts anderes beschlie�t, sind der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende die 
gemeinsam vertretungsberechtigten Liquidatoren.

Å 11 Ç Inkrafttreten der Satzung
Die vorliegende Satzung ist in der Mitgliederversammlung, vom 22. Febr. 2011 beschlossen 
worden und am selben Tag in Kraft getreten.


